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(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB; §§ 1 - 11 BauNVO) 

~ Allgemeines Wohngebiet 
(§ 4 BauNVO) 
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(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 
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Bauweise, Baulinien, Baug1renzen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO) 

0 Offene Bauweise 
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Dachfonn, Dachneigung 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 HBO) 

25°- 45° Dachneigung 

Flächen für Versorgungsanlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und Abs. 6 BauGB) 

Flächen für Versorgungsanlagen, u.ä. 
Zweckbestimmung: Elektrizität 

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 
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Mit Geh- , Fahr- und Leitungsrechten zu belastende 
Flächen (§ 9 Abs.1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB) 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 
der Bebauungsplanänderung (§ 9 Abs. 7 BauGB) 
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RECHTSGRUNDLAGEN 
Das Baugesetzbuch (BauGB, i.d.F. der Bekanntmachung vom 23 .. 09.2004, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014), die Baunutzungsverordnung 
(BauNVO, i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990, geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 11.06.2013), die Planzeichenverordnung (PlanzVO, i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 18.12.1990, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
22.07.2011) und die Hessische Bauordnung (HBO, vom 15.01 .2011 ). 

Hinweis: Im Rahmen dieser 1. Änderung werden lediglich die Festsetzungen zum 
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (Ziff. 1.4) und zur Gehölzerhaltung 
(Ziff. 2.1) sowie ein Hinweis zu Stromversorgungsanlagen neu eingefügt. 
Alle übrigen, nachfolgend nachrichtlich aufgeführten, textlichen Fest
setzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans „Auf dem Knorren" 
bleiben unverändert bestehen. 

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEM. BAUGB U. BAUNVO 

In Ergänzung der Planzeichnung sowie der übrigen Festsetzungen des rechtskräftigen 
Bebauungsplans „Auf dem Knorren" wird folgendes festgesetzt: 

1.4 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläichen (gern. § 9 Abs. 1 

1.4.1 

2 

2.1 

Nr. 21 und Abs. 6 BauGB) 

Die in der Planzeichnung gekennzeichneten Flächen für eiin Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht beziehen sich auf unterirdisches und erdglei1ches Geländeniveau und 
werden zugunsten des Stromversorgungsträgers festgesetzt. 

Gehölzerhalt (gern.§ 9 (1) Nr. 20 i.V.m. Nr. 25 BauGB) 

Bestehende standortheimische Laubgehölze sind zu erhalten, abgängige sind durch 
Neupflanzung gleichwertiger Laubgehölze zu ersetzen. 
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HINWEISE, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

Stromversorgung 

Die EnergieNetz Mitte GmbH ist berechtigt, innerhalb der in der Planzeichnung fest
gesetzten Flächen für ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht, die vorhandenen unter
irdischen elektrischen Kabelleitungen zu unterhalten, in deren Trasse später 
eventuell noch weitere Kabel unterzubringen und diese Anlagen dort zu belassen 
und zu betreiben. 

Die EnergieNetz Mitte GmbH ist berechtigt, auf dem vorstehenden Grundeigentum 
die Trafostation und den Kabelaufführungsmast zu unterhalten und diese Anlagen 
dort zu belassen und zu betreiben. 

Beauftragte der EnergieNetz Mitte GmbH dürfen das Grundeigentum zum Zwecke 
des Bauens, des Betriebes, der Unterhaltung und gegebenenfalls Veränderung der 
Anlage jederzeit betreten und ggf. befahren. 

Auf dieser im Plan gekennzeichneten Fläche dürfen für die Dauer des Bestehens 
der Anlage keine Gebäude errichtet oder sonstige Einwirkungen vorgenommen 
werden, die den Bestand oder Betrieb der Anlage beeinträchtigen oder gefährden . 
Die Ausübung der Dienstbarkeit kann Dritten überlassen werden. 

Telekommunikation 
Die Erstversorgung des Plangebietes mit Anlagen der Telekommunikation erfolgt 
durch die Telekom Technik GmbH, Philipp-Reis-Straße 4, 35398 Gießen. 

Trinkwasserschutzgebiet 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich in der Zone III B des Trink
wasserschutzgebietes der Wasserwerke Wohratal und Stadtallendorf des 
Zweckverbandes Mittelhessische Wasserwerke. Die Bestimmungen der 
Schutzgebietsverordnung sind zu beachten. 

Bebauungsplan "Auf dem Knorren, 1. Änderung" 
(Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB) 

VERFAHRENSVERMERKE 

l AtJFSTELLUNGSBESCHLUSS 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Amöneburg hat in ihrer Sitzung am 17.03.2014 die 
Aufstellung des Bebauungsplans "Auf dem Knorren, 1. Änderung" beschlossen. Die ortsübliche 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte gern. Hauptsatzung am 25.04.2014. 

2 BETEII IG\JNG PER BETROFFENEN ÖFFENJI ICHKEIT 
Die Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit erfolgte gern. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB durch öffentliche Auslegung von Planentwurf und Begründung in der Zeit vom 
10.11.2014 bis einschließlich 12.12.2014. Die ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen 
Auslegung erfolgte gern. Hauptsatzung am 29.10.2014. 

3 BETEILIGUNG PER BERÜHRTEN BEHÖRDEN 
Die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
04.11.2014 gern . § 13 Abs. 2 Nr. 3 Bau GB zur Abgabe einer Stellungnahme innerhalb der Frist 
vom 10.11.2014 bis einschließlich 12.12.2014 aufgefordert. 

4 SATZUNGSBESCHLUSS 
Die Bebauungsplanänderung wurde am 19.01.2015 in der vorliegenden Form von der 
Stadtverordnetenversammlung nach Abwägung der vorgebrachten Anregungen gern. § 10 
BauGB als Satzung beschlossen. Der Begründung wurde zugestimmt. 

2 0. Jan. 2015 

(Ric etten rg) 
BOrgenneister 

Bürgermeister (Unterschrift / Dienstsiegel) 

(Ric ter- lettenberg) 
Bürgermeister 

Bürgermeister (Unterschrift / Dienstsiegel) 

Räumliche Lage des Plangebietes (Ausschnitt TK 25 - unmaßstäblich) 
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